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 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

ABGB §812

Rechtssatz

Da der Separationsgläubiger zur Betriebsamkeit bei der Durchsetzung seiner gesicherten Forderung verp5ichtet ist,

kann der Erbe die Aufhebung der Absonderung verlangen, wenn der Gläubiger dieser Verp5ichtung nicht nachkommt.

Umso mehr muß dieses Recht dem Erben dann zugebilligt werden, wenn sich der Gläubiger zwar um die Durchsetzung

bemüht hat, die Forderung aber rechtskräftig aberkannt wurde. Damit ist die wesentlichste Voraussetzung für die

Bewilligung der Nachlaßabsonderung - die ausreichende Bescheinigung der zu sichernden Forderung - weggefallen.
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